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S8 .

Alle uͤbrige Hoſpitalbedienſtete , Hoſpitalſchrei⸗

ber , Krankenwaͤrter , Tagloͤhner ꝛc. ſo wie die Kran⸗

ken , ſind in polizeilicher Hinſicht unter ſeine Auf⸗

ſicht geſtellt , und ihm zu gehorchen verbunden .

2) Beobachtung der Ho ſpital⸗

Ordnung , ins beſonde re :

Aufſicht über das Hoſpital⸗ Gebäude

und die Hoſpital⸗Requiſiten ;

Vorſchriften uͤber die Aufnahme und

Entlaſſung der Kranken und Wie⸗

dergeneſenen .

d. 74 .

Der Hoſpital⸗Verwalter hat zu ſorgen , daß

die Hoſpital⸗Gebaude in gutem Stand erhalten wer⸗

den , daher die noͤthigen Ausbeſſerungen der Stadt⸗

Commandantſchaft unverweilt anzuzeigen , und ſich

uber das ein fuͤr allemal , im Fruͤhjahr jedes Jahres

befohlne Uebertuͤnchen des Innern des ganzen Hau⸗
f

ſes , mit dem Militaͤr⸗Baumeiſter , oder dem etwaigen
5

Accordanten zu benehmen .

9. 75 .

Ueber ſammtlſche Hoſpital⸗Requiſiten , als Bett⸗ b

fournituren , Leibwäſche , Utenſtlien der Kranken , 6

Kuchen , Haus , Waſch und Bad⸗Geraͤthe , Hand⸗ el

werkszeug ꝛc. hat er die beſondere Aufſicht , ſo wie 5

die Sorge für deren ſtets brauchbaren Zuſtand und
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